
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/29 89/04/0262
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §8;

GewO 1973 §77 Abs1 idF 1988/399;

Rechtssatz

Aus der Bestimmung des zweiten Satzes des § 77 Abs 1 GewO 1973 über die Unzulässigkeit einer

Betriebsanlagengenehmigung im Hinblick auf Verbotsnormen ergibt sich kein subjektives Nachbarrecht (Hinweis E

6.2.1990, 89/04/0089).

Schlagworte

Gewerberecht Nachbar Rechtsnachfolger
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